
Begleiten. Unterstützen. Stärken.
Das Rote Kreuz Baselland ist für Sie und Ihre Angehörigen da.  
Für ein gutes, langes Leben.

Wir beraten Sie gerne.

Rotes Kreuz Baselland
Fichtenstrasse 17
4410 Liestal

Telefon 061 905 82 00
info@srk-baselland.ch
www.srk-baselland.ch

Spenden
PC-Konto 40-2448-4
IBAN: CH 31 0900 0000 4000 2448 4
Online über www.srk-baselland.ch

Herzlichen Dank!

Unsere Angebote:

Pflege und Betreuung
Wir pflegen Kranke und Betagte  
daheim – Tag und Nacht. 

Entlastung für pflegende  
Angehörige
Wir beraten Angehörige und bieten 
Verschnaufpausen, um neue Kraft zu 
schöpfen.

Besuchen und Begleiten
Freiwillige besuchen Betagte oder be-
gleiten Kranke am Ende ihres Lebens.

Ergotherapie und Sturzprävention
Wir fördern die Selbständigkeit im 
Alltag.

Fahrdienst
Freiwillige fahren Mitmenschen, 
die nicht mehr mobil sind.

Rotkreuz-Notruf
Für mehr Sicherheit zu Hause und 
unterwegs – rund um die Uhr.
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Patientenverfügung & Vorsorge 
Damit Ihr Wille zählt.



Mit umfassenden Informationen, Dokumenten und Vorlagen rund um das The-
ma Vorsorge unterstützen wir Sie dabei, Ihre wichtigsten Werte und Wünsche 
selbstbestimmt festzuhalten. Damit schaffen Sie Klarheit und Sicherheit und 
entlasten Ihre Angehörigen.

«Wir sind erleichtert, 
dass wir alles geregelt 
haben. Nun sind unsere 
Kinder entlastet.»

Ehepaar H.

Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter:  
Telefon 061 905 82 00, info@srk-baselland.ch

Patientenverfügung

Unser Angebot
• 	 Kompetente Beratung und Unter- 
	 stützung beim Erstellen der Patien- 
	 tenverfügung SRK
• 	 Überprüfung der Patientenverfü-
	 gung SRK auf formelle und inhaltliche 
	 Gültigkeit und Verständlichkeit
• 	 Hinterlegung der Patientenver- 
	 fügung SRK bei unserer nationalen  
	 Hinterlegungsstelle, wo sie sicher  
	 aufbewahrt und im Bedarfsfall  
	 an das zuständige medizinische  
	 Personal übermittelt wird – an  
	 365 Tagen während 24 Stunden
• 	 einen persönlichen Ausweis

• 	 regelmässige Erinnerung zur  
	 Aktualisierung der Patienten- 
	 verfügung SRK	

Vorsorgen, bevor es zu spät ist
Das Erwachsenenschutzrecht ist seit 
2013 in Kraft. Mit dem Gesetz werden 
die Selbstbestimmung, die Solidarität  
in der Familie sowie der Schutz urteils- 
unfähiger Menschen im Zivilgesetzbuch 
(ZGB) verankert und gestärkt.

Sie können heute für den Fall einer künf-
tigen Urteilsunfähigkeit beispielsweise 
festlegen, wer in diesem Fall Ihre Interes-
sen wahrnehmen soll.

Individuelle und persönliche Beratung
Damit eine Patientenverfügung genutzt 
werden kann, muss sie sicher hinterlegt, 
stets aktualisiert und bei Bedarf schnell 
für das medizinische Personal zugänglich 
sein. Wir unterstützen Sie dabei. 

Vorsorgemappe SRK
Die Vorsorgemappe SRK enthält Infor-
mationen, Checklisten und Vorlagen.  
Bestellen Sie die Vorsorgemappe für  
CHF 25.–. 

Vorsorgeauftrag

Ein Vorsorgeauftrag umfasst drei Vertre-
tungsbereiche:
Personenvorsorge: Wer trifft im Fall 
Ihrer Urteilsunfähigkeit Entscheidungen 
zu allfälliger Behandlung, Pflege und 
Betreuung? 
Vermögensvorsorge: Wer kümmert sich 
im Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit um Ihre 
finanziellen und vermögensrechtlichen 
Belange?
Rechtsverkehr: Wer vertritt Sie im Fall 
Ihrer Urteilsunfähigkeit gegen aussen 
(Anträge an Behörden, Gerichte)?

Unser Angebot
• 	 Informationen zur Vorsorgeplanung
• 	 Kompetente Beratung für das 
	 Erstellen eines einfachen Vorsorge- 
	 auftrages


